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Liebe und sehr geehrte ARE - Mitglieder, Freunde und Förderer unseres Zusammenschlusses, 
Mitstreiter für Rechtsstaat, Gerechtigkeit, Recht und Eigentum, gegen fortwirkendes Unrecht, 
für Wiedergutmachung, Schadensbegrenzung bei den Defiziten der Wiedervereinigung, für 
aktiven und verbesserten Aufbau Ost, für Menschenrechte und Zukunftsgestaltung,  

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In  unserer  „Frühjahrsoffensive“  beachten  wir  die  neue  politische  Entwicklung  auf  der 

Bundes‐ und Europa‐Ebene, ziehen unsere Schlüsse und greifen entsprechend an. Nicht, dass 

wir die seltsame „Groko“‐ Konstellation  im März 2018 überschätzen würden, dazu kennen 

wir den  inneren Zustand der Berliner Szene zu gut. Dennoch: es gibt „Stellschrauben“, die 

uns  einige  neue  Perspektiven  eröffnen  ‐  und  auch  aktuelle  und  wirksame  Zugänge 

einschließlich erfreulicher Verstärkung beim Kampf um die Durchsetzung. Dies mit Blick auf 

unserem  bevorstehenden  ARE‐Bundeskongress  am  6./7.  April  2018  im  Potsdamer 

Humboldt‐Gymnasium, zu dem wir auf Ihre Mitwirkung  und Teilnahme setzen. 

Programm folgt in Kürze‐ Vorankündigung liegt Ihnen vor, siehe letzte Kurzinfos. 

Heute  vor  allem  der  grundlegend wichtige Hinweis,  dass  sich  gerade  ein  besonderer  und 

anspruchsvoller  Auftrag  an  unseren  Zusammenschluss  deutlich  herausgebildet  hat  :  die 

Schul‐,  Bildungs‐  und  Jugendarbeit  zum  Schwerpunkt  Erinnerungskultur,  lebendige 

Geschichte, vor allem mit den bekanntlich offenen politischen und rechtlichen Fragen zum 

Rechtsstaat  und  zur  Zukunftsgestaltung,  besonders  im Osten.  Für  diese  Aufgabenstellung 

können wir uns auf unsere 20jährige Erfahrung im Einsatz für Recht und Eigentum stützen. 

Hierzu  in  der  nächsten  Kurzinfo mehr Details,  auch  zu  ersten  Erfahrungen, Auswirkungen 

und zur Resonanz auf unser  gesondertes  Aktionsprogramm 2ß18. 

Nun zur Offensive zwecks Umsetzung der  in die politische Landschaft bereits eingeführten 

Novellierungs‐ bzw. Ergänzungsvorschläge um   „ Rehabilitierungsrecht“, ausgehend von der 

gemeinsamen  Initiative  von  ARE,  FRE  und  UOKG    auf  der  Basis  des  sogen.“  Wasmuth‐

Papiers“  vom  September  2017,  das  inzwischen  auch  dank  Überzeugungsarbeit  wichtige 

Verbündete findet. 

Um die Gesamtheit des Vorhabens annähernd zu umreißen, folgt hier die von Dr. Johannes 

Wasmuth dargestellte Auflistung zur Orientierung; erkennbar wird dabei auch die Aktualität 

der  geforderten Novellierung  bzw.  Ergänzung.  Ein  Punkt  hat  z.Zt.  eine  gute  Chance  nach 

einer mit  von  uns  forcierten  Bundesratsentscheidung  über  das  Land  Sachsen‐Anhalt:  der 

Entfristung bei den Rehabilitierungen. Wenn bald auch der Bundestag  zustimmt, wäre ein 

wichtiger Schritt nach vorn gemacht.  

Die unterbreiteten Vorschläge betreffen also: 

1)die Erhöhung der Zahlung für die monatliche Haftentschädigung in § 17 Abs. 1 StrRehaG; 

 



 

2) die  Beseitigung von Unklarheiten bei der Antragstellung nach § 6c E‐VwRehaG; 

3)  die  Klarstellung,  dass  sich  die  Vermögenszugriffe  in  §  1  Abs.  1  VermG  nur  auf 

objektbezogene, nicht verfolgungsbedingte Vermögenszugriffe beziehen; 

4) eine Angleichung der Ausschlussfrist  in § 30a Abs. 1 S. 3 VermG  für Vermögensverluste 

i.S.v. § 1 Abs. 7 VermG; 

5)eine  Klarstellung/  Korrektur  zur  nicht  anfallenden  Grunderwerbsteuer  bei  einem 

Flächenerwerb nach § 3 Abs. 5 AusglLeistG in einem neuen § 3 Abs. 5a E‐AusglLeistG; 

6)  die  sinnvolle  Beschränkung  des  öffentlichen  Nießbrauchs  an  Kulturgütern  durch  eine 

Neufassung von § 5 Abs. 3 AusglLeistG;  

Hierzu  und  zum  Stand  der  „Promotion“  in  Berlin  und  in  der  Ländern  gern  Auskunft  auf 

Anfrage – und natürlich auch  in unserer Homepage und den Kongress‐Dokumenten  im April 

d.J. 

Für heute  

verbleiben wir mit besten Grüßen und guten Wünschen für Sie und Ihre Familien und 
Freunde 

Ihr ARE-Team mit   
                 

Manfred Graf v. Schwerin 

 
 
Sehen Sie bitte unsere Homepage !! 
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